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VITA 

Rechtsanwalt Marcus Traut ist in den Tätigkeitsschwerpunkten Wirtschaftsstrafrecht, 

Steuerstrafrecht, Korruptionsstrafrecht, Arztstrafrecht und Revisionsverfahren tätig. 

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz absolvierte er seine Referendarausbildung im Landgerichtsbezirk 

Wiesbaden. Seit seiner Zulassung als Rechtsanwalt ist er ausschließlich im Bereich 

des Strafrechts tätig und verfügt über eingehende Erfahrungen als Strafverteidiger. 

Im Jahre 1999 verlieh ihm der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am 

Main aufgrund seiner besonderen theoretischen und praktischen Qualifikationen die 

Berechtigung, die Bezeichnung „Fachanwalt für Strafrecht“ zu führen. 

Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins, der 

Vereinigung Deutsche Strafverteidiger e.V., der Wirtschaftsstrafrechtlichen 

Vereinigung e.V., der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des DAV und der 

Vereinigung Hessischer Strafverteidiger e.V. Marcus Traut ist Mitglied des 

Beratungsausschusses des Compliance Elliance Journal (CEJ) und darüber hinaus 

als Referent im Rahmen der Fachanwaltsausbildung tätig. 

 

AUSZEICHNUNGEN 

2021, 2022, 2023 

Handelsblatt – Best Lawyers: „Deutschlands beste Anwälte“ 

Kategorie: Wirtschaftsstrafrecht 

 



 

2015, 2016, 2018, 2019 

Focus 

„Deutschlands Top-Anwälte“ 

  

Er war Mitbegründer und Sozius einer der führenden Kanzleien im 

Wirtschaftsstrafrecht, die in den Jahren 2003/2004 und 2008/2009 im JUVE 

Handbuch, Wirtschaftskanzleien, Verlag für juristische Informationen, in der 

Kategorie Wirtschaftsstrafrecht als „Kanzlei des Jahres“ ausgezeichnet wurde. 

 

PUBLIKATIONEN 

Marcus Traut; Dr. Christoph Nickolaus 

Audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung – Die Zeit ist reif 

Traut/Nickolaus StraFo 2022, 55 ff. 

 

Marcus Traut; Roger C. Cunningham 

Akteneinsichtsrecht des Verteidigers mit Kanzleisitz im Ausland – Theorie und Praxis 

2.0 

Traut/Cunningham StraFo 2021, 447 ff. 

 

Marcus Traut 

Das neue Recht der Vermögensabschöpfung – Bilanz eines Strafverteidigers (Teil 

der Reihe „Neuregelung der §§ 73 ff. StGB“) 

Traut NK 2020, 134 ff. 

 

Marcus Traut; Dr. Christoph Nickolaus 

Forderung der Einführung einer audiovisuellen Dokumentation der Hauptverhandlung 

Traut/Nickolaus StraFo 2020, 100 ff. 

 

Marcus Traut 

Otte – Schätzungen im Rahmen der Schuldfeststellung (Rezension) 

Traut WiJ 2020, 50 ff. 

 

Marcus Traut; Dr. Christoph Nickolaus 

Der anwaltliche Zeugenbeistand im Strafprozess – Gebotene Kostenübernahme 

durch den Arbeitgeber 

Traut/Nickolaus StraFo 2019, 230 ff.  

 



Marcus Traut 

Five Supporting Pillars of Compliance 

Traut CEJ 2017, Vol. 3, No. 1, 8 ff. 

 

Marcus Traut; Roger C. Cunningham 

Akteneinsichtsrecht des Verteidigers mit Kanzleisitz im Ausland – Theorie und Praxis 

Traut/Cunningham StraFo 2017, 222 ff. 

 

Marcus Traut; Dr. Christoph Nickolaus 

Der Ankereffekt: Schattendasein im Strafprozess 

Traut/Nickolaus StraFo 2015, 485 ff. 

 

Marcus Traut; Ajla Bristric 

Strafrechtliche Risiken bei der Durchführung von Anwendungsbeobachtungen 

Traut/Bristric ZMGR 2013, 87 ff. 

 

Marcus Traut; Dr. Christoph Nickolaus 

Ist es (wieder) Zeit für eine Trennung zwischen Eröffnungs- und Tatsachenrichter? 

Traut/Nickolaus StraFo 2012, 51 ff. 

 

Marcus Traut 

Verbot von Wiederholungsfragen contra Wahrheitsfindung? 

Traut StraFo 2003, 38 ff. 

 

Marcus Traut 

Fehlerquellen bei Schadenshochrechnungen in Abrechnungsbetrugsverfahren gegen 

Ärzte 

Traut Der Arzt und sein Recht* 2002, 164 ff.  

* seit 1.1.2007 „Arzt Zahnarzt Recht [AZR]“ 
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